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C.1.2 Erwerbskosten und Auslagen 
für nicht lohnmässig honorierte Leistungen

Erwerbstätigkeit – ob voll- oder teilzeitlich – sowie die Erbringung 
nicht lohnmässig honorierter Leistungen sind in der Regel mit 
Kosten verbunden, welche zu beziffern und in der Höhe der 
effektiven Mehrkosten voll anzurechnen sind.

Die Erwerbstätigkeit von Bedürftigen trägt nicht nur zu deren wirtschaftlicher, 
sondern auch sozialer Integration bei. Daneben entlastet sie das
Unterstützungsbudget.

Die Erbringung anderer, nicht lohnmässig honorierter Leistungen 
(Freiwilligen- oder Nachbarschaftsarbeit, Pflege von Familienangehörigen, 
Teilnahme an Integrations- oder Qualifikationsprogrammen, Stellensuche 
etc.) kann auch mit Kosten verbunden sein.

Die effektiven mit solchen, von der Sozialhilfe erwünschten
und geförderten Tätigkeiten zusammenhängenden zusätzlichen 
Kosten sind bei der Budgetierung vollumfänglich zu 
berücksichtigen. Für die Mehrkosten auswärts eingenommener 
Hauptmahlzeiten gilt allgemein ein Ansatz von 8–10 Franken pro 
Mahlzeit.

Diese Kosten dürfen nicht mit Integrationszulagen (vgl. Kapitel C.2) oder 
Einkommens-Freibeträgen (vgl. Kapitel E.1.2) verrechnet werden.

Bei der Berechnung dieser Kosten ist zu beachten, dass gewisse 
Kostenanteile (z.B. für Fahrten mit dem öffentlichen Verkehrsmittel im 
Ortsnetz oder für Nahrungsmittel und Getränke) bereits im Grundbedarf für 
den Lebensunterhalt berücksichtigt sind (vgl. Kapitel B.2.1); deshalb ist nur 
die Differenz anzurechnen. Die Kosten für die Benützung eines privaten 
Motorfahrzeuges sind dann zu berücksichtigen, wenn das Fahrziel nicht auf 
zumutbare Weise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden kann.

Nicht als Erwerbsunkosten gelten die Auslagen für die Fremdbetreuung von 
Kindern Erwerbstätiger; diese Kosten werden gesondert angerechnet (vgl. 
Kapitel C.1.3).


